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Weisung des Kommandanten 
 

Entschädigungen 2015 
 

Der Kommandant der Feuerwehr Simmenfluh regelt mit dieser Weisung gem. Vorgaben der zuständigen 
Gemeinde-Behörden und Anhang 3 zum Feuerwehrreglement die Entschädigungen für geleistete Arbeiten: 
 
 
Im Jahr 2015 wird entschädigt: 
 
Übung:    alle AdF     25.- 

Einsatz:    alle AdF pro angefangene Stunde   30.- 

 

Bei Kursbesuchen: 

Taggeld ganzer Tag         180.- 
Taggeld halber Tag           90.- 
Spesen Essen, pro Tag (sofern nicht im Kurs inbegriffen)      25.- 
Spesen Unterkunft und Morgenessen (sofern nicht im Kurs inbegriffen)     60.- 
Reisespesen, pro km              -.60 
 
Nach Absolvierung des Kurses muss die Kursentschädigung unter Vorlage des Aufgebots und des 
Dienstbüchleins bei der Gemeindeverwaltung Wimmis an der Kasse in bar bezogen werden. 
 
Fahrzeugbewegungen: 
Fahrzeugbewegungen werden wie eine Übung entschädigt. 

Nationaler Sirenen-Probealarm: 
Mitarbeit anlässlich des nationalen Sirenen-Probealarms wird wie eine Übung entschädigt. 

Verkehrsdienst: 
Verkehrsdienst wird wie ein Einsatz entschädigt. 

Sitzungen: 
Teilnahme an notwendigen Sitzungen mit Traktandenliste und Protokoll, pro Sitzung   40.- 

Rapporte: 
Ausschliesslich Rapporte der GVB, KFI oder Übergeordneter Stellen   Spesenformular Gemeinde 

Übrige Aufwendungen: 
Übungsvorbereitungen, sonstige, nicht oben aufgeführte Arbeiten  
zugunsten der Feuerwehr       Persönliches Journal 
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Übrige Spesen 
Benötigtes Material ist grundsätzlich bei den Materialwarten zu bestellen und zu beziehen. Für übrige 
kleine Auslagen, wie Briefmarken, Büromaterial, Kleinmaterial für Übungen usw. werden die Spesen: 
 

- Für AdF und Gruppenführer, gegen Vorlage des Belegs, durch den Kommandanten ausbezahlt. 
- Offiziere und Einsatzleiter tragen diese Auslagen im Spesenformular der Gemeinde ein. 

 
Pauschalentschädigung: 
Für Übrige Aufwendungen werden die folgenden AdF mit einer Jahrespauschale entschädigt. Gemäss 
ihrem persönlichen Journal werden diese jeweils für das folgende Jahr angepasst. 
 
Kommandant          2500.- 
Stv. Kommandant         1200.- 
Fourier           3000.- 
Materialwart            700.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Wimmis, 20.01.2015 
 
 
       

Hans Rudolf Münger 
      Kommandant 

 
       


